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winjchte Verbreitung gefunden. Auf den jandigen Flächen im füddftlichen 
Gebietstheile ift die magere Aeerkrume vielfach durch Mergelung, im nowdweit- 
lichen Gebietstheile, foweit der Untergrund nur Sand und Grand enthält, durch 
Aufbringen von Moder aus den Seen und Brüchern verbefjert worden. Lebtere 
Art der Düngung entbehrt jedoch meift der Nachhaltigkeit, da der Moder nicht 
aus fruchtbarem Schlamm, jondern nur aus torfigen und moorigen Theilen be- 
jteht. Neuerdings hat man daher das Augenmerk hauptjächlich auf die Ent- 
wäjjerung und Kultivirung der Moor- und Torfwiejen gerichtet, um durch Ex- 

zeugung veichlichen Futters eine größere DViehhaltung zu ermöglichen, welche 
natürlichen Dünger für die mageren Necter Liefert. 

Die jeit 1884 am Mittellaufe der Ferje unterhalb des Krangenjees aus- 
geführten oder noch geplanten genofjenjchaftlichen Melivrationen, welche eine 
gründliche Verbejjerung des verhältnigmäßig breiten Wiejenthals von Ferfenau 
biS Neinwafjer bezwecen, und die früher dort hergeftellten Beriejelungsanlagen 

find im 7. Kap. der 2. Abth. kurz befchrieben. Sm oberen Ferjegebiet öjtlich 

von der Kreisjtadt DBerent liegt eine fleine Genvjjenjchaft (0,28 qkm, Statut v. 
26. Juni 1897) zur Entwäfjerung des Bjebromofees. mt Gebiete der Kleinen 
Ferfe befteht eine Genofjenjchaft (1,01 qkm, Statut v. 27. Januar 1892) zur 
Ent- und Bewäfjerung von bruchigen Wiejen bei W.- und A.-Barkofchin, fowie 
die 1,60 qkm umfafjende A.-Balejchkener Genofjenfchaft (Statut v. 31. Mai 1897) 
zum Ausbaue des Bachlaufs am gleichnamigen See. 

Sm Fiegegebiet ift die Entwäljerung von 2,42 qkm Wiejen zwijchen 
Lipfehin und A.-Fieb durch Ausbau des Fiegebettes von der Genofjenfchaft zu 
Plachty (Statut v. 21. Februar 1898) und die Entwäfjferung von 0,38 qkm 
Wiefen im Thälchen des Nutkownigabachs duch Ausbau diejes unterhalb 

U.-Fieb mündenden Baches von der Genofjenjchaft zu Wiejenthal (Statut v. 
4. April 1898) bewirkt worden. Zur Trocenlegung der rechts von der Fieße 
gelegenen, 1,04 qkm großen Wiejenfläche dev Gemeinden Gillnig und Gladau 
beiteht eine Genofjenjchaft mit Statut v. 14. Mai 1895. m Bifchnißagebiete 

hat die Bjetowver Genofjenfchaft (Statut v. 3. November 1887) im Süden des 
Gr. Bordzichower Sees 2,95 qkm Bruchland entwäfjert und duch Moordamm- 
fultucen verbejjert. Im Wengermuzgebiete ift von der Grabauer Meliorations- 
genofjenjchaft (Statut v. 25. Februar 1893) da 5,28 qkm große Bruch, das 
fi von dort bis Smolong auf faft 5 km Länge erftrect, mit einen Graben- 
neße nugbar gemacht worden. Um befjere Vorfluth zu bejchaffen, wurde dabei 

ein Theil des Abflußwafjers durch eine Nohrleitung nach der in die onka 
mündenden Berka, aljo in das Ntachbargebiet abgeleitet. un demfelben bejteht 
ferner noch die mit Statut vom 21. Mai 1895 errichtete Königswalder Ge- 
nofjenfchaft zur Entwäfferung von 0,25 qkm Wiejen durch Senkung eines 
kleinen Sees. 

5. Bewaldung. 

Nur ein ziemlich Kleiner Bruchtheil (etwa 14,6 °/o) des Ferjegebiets ift 
bewaldet, hauptfächlich längs der jüdweftlichen Wafjerfcheide, wo die gejchlofjenen 
Forften der Tucheler Heide beginnen (Theile der Neviere Wilhelmswalde und
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Wirthy), ferner auf einem fchmalen Striche, der von Kehrwalde an der mittleren 
Sonfa nordwärts bei Pr.-Stargard vorüber führt (Belpliner Forft), jowie im 
hügeligen Gelände an der Fiege und oberen Ferfe (Sobbowiger und ein Theil 
vom Buchberger Forft, fowie der „große Buchwald“ bei Linjewo). sm Hügel- 
Yande find namentlich die Kuppen und höheren Gehänge mit Wald bejtanden, 
großentheils mit Laubholz (Birken, Buchen und Eichen), theilweife freilich auch 
durch ehemalige Vernachläffigung der Nachzucht jet bloß mit Strauchwerf und 
Heidefraut bewachfen. Der Pelpliner und Sobbowiber Fort und die Privat- 
waldungen im öftlichen Theile des Kreifes Pr.-Stargard haben zwijchen den vor- 
herrjchenden Kiefern gemifchte oder reine Laubholzbeitände. Die zur Tucheler 
Heide gehörigen Forften des Ferjegebiets (Theile der Oberförftereien Dfonin, 
Wirthy und Wilhelmswalde) bejtehen dagegen faft nur aus Kiefern, abgejehen 
von eingefprengtem Laubholz und vom Erlenwalde auf den Brüchern. m 
Ganzen umfaßt das Nadelholz 90,2 %/0, das Laubholz 9,8 °%/ der Waldfläche. 

Sm der nordweftlichen Gebietshälfte ift der Brivat- und Gemeindebejit, 
in der füddftlichen der PBrivatbefiß derart an den Waldbeftänden betheiligt, daß 
beide zufammen 46,2 °/, der 239 qkm großen Waldfläche umfajfen. Da außer 
den Staatsforften (53,8 °/0) auch die unter Staatsaufficht ftehenden Gemeinde- 
waldungen und die größeren PBrivatforiten planmäßig bewirthichaftet werden, jo 
unterliegen die Waldbeftände des erjegebietes jest meistens einer guten pfleg- 
lichen Behandlung. Mit geringen Ausnahmen werden fie als Hochwald bewirth- 
fehaftet (98,1 °/0), gewöhnlich mit J00-jährigem Umtriebe: das Nadelholz im 
Kahlichlagbetriebe mit fünftlicher Berjüngung durch Saat oder Pflanzung, das 
Laubholz mit allmählichem Umtriebe und natürlicher Berjüngung. Nebennußgungen 
auf Streu und Werde hat man zwar erheblich eingefchränft, aber in den Eleineren 
Wäldern doch noch Feineswegs bejeitigt. Seit der Grundftenerveranlagung hat 
fi der Flächeninhalt des Waldes faum verändert, indem der 9,5 qkm großen 
Entwaldung eine 10,5 qkm große Aufforitung gegenüber fteht. Diefe wurde 

vorzugsmweife vom Fiskus, theilweife auch von PBrivatbefigern vorgenommen. 
Die Verminderung der Waldfläche begreift, joweit e3 fi) um Staatsforjten 

handelt, die zu Eijenbahnbauten und vor Allem die bei Ablöfung von Streu: 
und Weide-Berechtigungen abgetretenen Abfindungsflächen in fich. Das zur 
Wiederbewaldung brauchbare Dedland liegt zumeift auf ehemaligem Waldboden, 
der in früherer Zeit duch Sorglofigkeit feines Baumfchußges beraubt wurde. 
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